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                      Nordrhein- YVY
Westfalen Nahverkehr Rheinland N ETZE

 

VERTRAG ÜBER DIE FINANZIERUNG
DER PLANUNGEN DER LEISTUNGSPHASEN 1 BIS 2 NACH HOAI (PV)
DER INFRASTRUKTURMABNAHME
„AUSBAU KNOTEN KÖLN,
WESTLICHE STAMMSTRECKE IM KNOTEN KÖLN - WESTSPANGE UND EIFELSTRECKE“

zwischen

1. dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen

- nachfolgend „Land“ genannt -

2. dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland
- nachfolgend „NVR* genannt -
- 1. und 2. nachfolgend gemeinsam auch „die Zuwendungsgeber“ genannt -

3. DB Netz AG
4. DB Netz AG Regionalnetze Mitte
- 3. und 4. nachfolgend „DB Netz“ genannt -

und
5. DB Station&Service AG
- nachfolgend „DB Station&Service“ genannt -
und

6. DB Energie GmbH
- nachfolgend „DB Energie“ genannt -

- 3. - 6. nachfolgend gemeinsam auch „EIU* oder „Zuwendungsempfänger“ genannt -

- 1. - 6. nachfolgend gemeinsam „die Vertragsparteien“ genannt -
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                      PRÄAMBEL

Die Vertragsparteien streben an, dass zur Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs die
Infrastrukturmaßnahme „Ausbau Knoten Köln, Westliche Stammstrecke im Knoten Köln - West-
spange und Eifelstrecke“, nachstehend „Infrastrukturmaßnahme“ genannt im Rahmen des GVFG-
Bundesprogrammes mit anteiliger Finanzierung aus dem Bedarfsplan durchgeführt werden soll.
Dabei hat der Bund mit Datum vom 06.11.2018 die Westspange als einen nahverkehrsbezogenen
Baustein des Knoten Köln in den vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans aufgenommen.

Bei dem zweiten nahverkehrsbezogenen Baustein, welcher ebenfalls in den vordringlichen Bedarf
des Bedarfsplans aufgenommen wurde, handelt es sich um ein Verknüpfungsbauwerk nördlich des
Bahnhofs Köln-Mülheim zur Weiterführung der S 17 in Richtung Wuppertal.

Beide Bausteine des Knoten Köln aus dem Bedarfsplan sind Bestandteil des ÖPNV-Infrastrukturfi-
nanzierungsplans des Landes NRW.

Die Westspange hat zum Ziel die Herstellung einer eigenen S-Bahninfrastruktur um die notwendige
Kapazitätserweiterung zwischen Köln Hansaring und Hürth-Kalscheuren herzurichten, und damit
die Voraussetzungen für den Betrieb der im S-Bahn - Zielnetz 2030+ des NVR geplanten Linien-
konzepte mit den Linien S 15, S 16 und S 17 zu schaffen.

Mit der neuen S-Bahn-Infrastruktur erfolgt auch eine Entlastung (freie Trassen) des gesamten Kno-
ten Kölns für den Fernverkehr und Güterverkehr.

Dabei werden die vorhandenen Planungen der Maßnahme S-Bahn Köln, 5. Baustufe Westring vom
22.07.1998 (DB Geschäftsbereich der DB NPZ4, aus 1998) soweit wie möglich berücksichtigt.

Zusammen mit der Elektrifizierung der Eifelstrecke soll mit dem Ausbau der Westspange das heu-
tige S-Bahnnetz von Köln bis Kall erweitert werden (S 15). Im Rahmen der Planungen der Lph 1
und 2 wird untersucht inwieweit eine Umsetzung den beiden Teilmaßnahmen (Westspange und Ei-
felstrecke) parallel oder als Baustufenkonzept (analog dem S11 Kern- u. Ergänzungspaket) mög-
lich ist.

Zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Infrastrukturmaßnahme erwarten die EIU nach den Kri-
terien des Eisenbahn - Regulierungsgesetzes (ERegG), dass - in Kenntnis der haushaltsrechtlichen
Restriktionen und der noch nicht gesicherten Finanzierungsbeteiligung des Bundes - die wirtschaft:
lichen Nachteile der Fisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) durch das Land oder Dritte ausgegli-
chen werden.

Zwingende Voraussetzung für die Durchführung dieser - aus Sicht der Vertragsparteien verkehrlich
und betrieblich sehr bedeutsamen - Infrastrukturmaßnahme ist für die EIU die Wi

 

Darüber hinaus haben die Vertragsparteien das gemeinsame Verständnis, dass die Infrastruktur-
maßnahme wirtschaftlich sein muss. Dazu beabsichtigen die Vertragsparteien im Rahmen der für
die Realisierung abzuschließenden Finanzierungsvereinbarung die Anwendung folgender Instru-
mente, entweder einzeln oder in Kombination, soweit die haushalts- und zuwendungsrechtlichen
Bedingungen eine Umsetzung ermöglichen zu nutzen:
* Ausreichende Bestellung von Leistungen (bspw. von Trassen, Anlagenkapazität, Stations-
nutzung, etc.), so dass die abschließende Wirtschaftlichkeitsrechnung der EIU ein zumin-
dest ausgeglichenes Frgebnis erbringt.

* Zusätzliche Investitionen durch die Zuwendungsgeber in das Projekt, bspw. zusätzliche
Planungskostenförderung, Förderung von Rückbautatbeständen, etc.

* Reduktion des Umfangs der Infrastrukturmaßnahme, bspw, Streichung einzelner Teilmaß-
nahmen.
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                      $ 1 VERTRAGSGEGENSTAND

Dieser Vertrag regelt abschließend Grundlagen, Durchführung und Finanzierung der Planung der
Grundlagenermittlung und Vorplanung (Leistungsphasen 1 bis 2 nach HOA|]) für die Infrastruktur-
maßnahme gemäß folgender Maßgabe: Zuwendungszweck im Sinne dieses Vertrages ist die Pla-
nung der Leistungsphasen 1 bis 2 nach HOAI unter Anwendung der Methode BIM inkl. Projektma-
nagement- und Projektsteuerungsleistungen (gemäß Leistungsbild AHO Nr. 9) (Anlage 1.1), Leis-
tungen zur Durchführung einer angemessenen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung < aktuell Bünd-
nis für Mobilität > (siehe Anlage 1.2) sowie sonstiger Planungsleistungen, die zur Vorbereitung der
Lph. 3 zwingend sind. Dies beinhaltet auch die Betreuung von Unterauftragnehmern zur Qualitätssi-
cherung und Projektsteuerung. Unmittelbare Verwaltungskosten hingegen sind nicht förderfähig. Die
Einzelmaßnahmen sind in Anlage 1.3 zusammengefasst.

& 2 GRUNDLAGE DER PLANUNG

(1) Grundlage der Planung Leistungsphasen 1 bis 2 nach HOAI ist die zwischen den Vertragspar-
teien abgestimmte verkehrliche Beschreibung (Anlage 2.1).

(2) Der Planung der Leistungsphasen 1 bis 2 nach HOA| liegen folgende Unterlagen zugrunde:

«e Planungen der DB aus Geschäftsbereich NPZ4, Maßnahme S-Bahn Köln, 5. Baustufe
Westring vom 22.07.1998

«e Grob-VAst der DB Netz (I.NM-W-E 01/2019)

« S-Bahn-Zielkonzept 2030+ des NVR unter Berücksichtigung einer S-Bahn Köln - Wup-
pertal (2. Baustein des Bedarfsplans - Verknüpfungsbauwerk Köln-Mülheim)

» Bestandspläne der EIU
«e Planunterlagen zum Neubau des ESTW Euskirchen

= BVWP 2030 Knotenuntersuchung Köln, Bewertung der Gutachter des BMV|I vom
06.11.2018 mit folgendem Inhalt:

Verkehrliche Untersuchung Bahnknoten Köln (Gesamtknoten) mit
Planfall eines engpassfreiem Ausbaus

- Trassierungsentwurf S-Bahn Westspange
- Kostenschätzung Infrastrukturausbau S-Bahn Westspange
- Volkswirtschaftliche Bewertung Gesamtknoten Köln

(3) Die EIU erstellen - soweit erforderlich - aktuelle Bestandsunterlagen als Grundlage für die
vertragsgegenständliche Planung. Die für die Erstellung dieser Bestandsunterlagen anfallen-
den Kosten gehören zu den gemäß $ 6 Abs. 2 dieses Vertrages zu finanzierenden Kosten.
Dies resultiert aus der Tatsache, dass insbesondere im Stadtbereich Köln und im Umland mit
unbekannten Einbauten und Anlagen auf Grund der Kriegszeit und der mehrmaligen Verän-
derung der Kölner Bahnanlagen zu rechnen ist. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die
Kosten für die Planungsphasen 1 und 2 auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden
sollen. Folgende Unterlagen sollen für die Planungen der Leistungsphasen 1 bis 2 nach HOAI
berücksichtigt werden:

« Für die Planung der leit- und sicherungstechnischen (LST)-Anlagen ist die Eisenbahn-
Betriebswissenschaftliche Untersuchung (EBWU) zur Entwicklung des Knotens Köln von
2012 zu Grunde zu legen.
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(2)

(3)

(4)

(1)

« Im Bereich der Strecken 2630, 2640, 2641 kann auf die Unterlagen des Elektronischen
Stellwerks (ESTW) Köln-Ehrenfeld zurückgegriffen werden.

Von diesem Grundsatz wird nur abgewichen, wenn erkennbar ist, dass die 0.g. Bestandspläne
wesentlich vom derzeitigen !st-Zustand abweichen, so dass eine Grundlagenermittlung und
Vorplanung auf diesen Bestandsplänen fehlerhaft und daher in wesentlichen Punkten un-
brauchbar würde. Das gleiche gilt, wenn die oben aufgezählten Unterlagen unvollständig sind
oder Planunterlagen für die Stationen Köln Hansaring, Köln West, Köln Süd, Hürth-Kalscheu-
ren fehlen. In diesen Fällen sind Bestandspläne so neu zu erstellen, dass eine Grundlagener-
mittlung und Vorplanung für das vorliegende Projekt möglich ist. Auch hierbei gilt es, die Kos-
ten auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Ob von diesem Grundsatz abgewichen
wird, entscheidet in allen Fällen der NVR unter Einbeziehung der EIU.

& 3 FINANZIERUNG DER PLANUNGSLEISTUNGEN DER INFRASTRUKTURMABNAHME

Grundlage für die Finanzierung der in $ 1 dieses Vertrages beschriebenen Planungsmaß-
nahme sind:

« ÖPNV-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) einschl. zugehöriger Ver-
waltungsvorschriften, soweit nicht in diesem Vertrag Abweichendes vereinbart ist

e Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (LHO) einschl. zugehöriger
Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in diesem Vertrag Abweichendes vereinbart ist

e Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) einschließ-
lich Verwaltungsvorschriften

D’e Auszahlung der Mittel, die Verwendungsprüfung und die Rückforderungen erfolgen nach
den Regelungen dieses Vertrages unter Beachtung der landesgesetzlichen Vorschriften. Die
Zuwendung darf nur zur Erfüllung des vertraglich bestimmten Zwecks verwendet werden. Die
ElU sind zur wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung verpflichtet, Die Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung des Landes NRW (ANBest-P,
Anlage 3.2) sind Bestandteil dieses Vertrages, soweit nicht in diesem Vertrag Abweichendes
vereinbart ist.

Der Durchführungszeitraum beginnt mit Wirksamwerden dieses Vertrages und endet am
31.12.2023. Der Bewilligungszeitraum beginnt mit Wirksamwerden dieses Vertrages und en-
det am 31.12.2024. Sollte eine Verlängerung des Durchführungs- oder Bewilligungszeitraums
erforderlich werden, werden die EIU dies dem NVR unverzüglich mitteilen. Das Land und der
NVR werden sich im Folgenden mit den EIU über eine entsprechende Verlängerung verstän-
digen.

Die Vertragsparteien streben an, die Planungen gemäß Projekteckdaten in Anlage 3.4 durch-
zuführen. Die Vertragsparteien werden die Projekteckdaten für den Vertragsgegenstand gem.
$ 1 unter Berücksichtigung des vorstehenden Abs. 3 anpassen.

& 4 DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG
Vorhabenträger der Infrastrukturmaßnahme sind die EIU.

Das Land und der NVR werden im Rahmen der Planungsbegleitung über die Erstellung und
den Fortschritt der Planungen regelmäßig informiert.

Sofern die Anpassung der Projekteckdaten Einfluss auf die Bereitstellung der Jahresraten für
die Teilzuwendungen hat, erfolgt die Anpassung nur unter der Voraussetzung, dass entspre-
chende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Sollten keine Haushaltsmittel zur Verfügung
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(3)

(4)

(5)

stehen, dürfen die Vertragsparteien den Vertrag kündigen. Hierfür gelten $ 4 Abs. 4 Satz 2 und
3 entsprechend.

Werden die vertragsgegenständlichen Planungsleistungen nach $ 1 dieses Vertrags ganz oder
teilweise nicht durchgeführt, so ist diejenige Vertragspartei, die die Gründe für eine nicht er-
folgte Durchführung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, verpflichtet, die ab der
Vertragsunterzeichnung angefallenen Kosten sowie die Kosten für den qualifizierten Abbruch
der vertragsgegenständlichen Planungsleistungen einschließlich trotz Kündigung von Werk-
verträgen nach $ 648 BGB fortbestehender Vergütungsansprüche zu finanzieren. $ 254 BGB
gilt entsprechend. Zur Geltendmachung des Anspruchs muss die anspruchsberechtigte Ver-
tragspartei plausibel darlegen, dass die Gründe für eine nicht erfolgte Durchführung durch die
andere Vertragspartei vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden; die andere Partei
führt den Entlastungsbeweis.

Hat keine der Vertragsparteien die Gründe für eine nicht erfolgte Durchführung der vertrags-
gegenständlichen Planungsleistungen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, sind die
nach der Vertragsunterzeichnung entstandenen und noch entstehenden Kosten sowie die
Kosten für den qualifizierten Abbruch der vertragsgegenständlichen Planungsleistungen hälftig
vom Zuwendungsgeber sowie hälftig von den EIU auf Nachweis zu finanzieren. Bereits fertig
gestellte Maßnahmen mit einem eigenen Verkehrswert sind davon auszunehmen. Hinsichtlich
des Umfangs der Erstattung gilt $ 49a VwVfG NRW in entsprechender Anwendung.

Die Zuwendungsgeber dürfen diesen Vertrag kündigen und zugewendete Planungsmittel auch
dann zurückfordern, wenn die Infrastrukturmaßnahme mangels Finanzierung des Bundes
nach GVFG oder gesetzlicher Nachfolgeregeiung scheitert. Die Zuwendungsgeber dürfen die
Zuwendungen jedoch nur in der Höhe zurückfordern, in der diese von den EIU zum Zeitpunkt
des Eingangs der Kündigung noch nicht verausgabt wurden. Soweit nach Kündigung des Ver-
trages noch Verpflichtungen der EIU gegenüber ihren Auftragnehmern aus Verträgen zur Er-
füllung der vertragsgegenständlichen Planungsleistungen bestehen, dürfen die Zuwendungs-
geber die hierfür erforderlichen Mittel nicht zurückfordern.

Abweichungen von den in $ 2 dieses Vertrages genannten Unterlagen bedürfen der Abstim-
mung zwischen den Vertragsparteien.

$ 5 Vergabe von Aufträgen

Werden bei der Beauftragung Dritter die nachfolgenden Vereinbarungen nicht eingehalten, so
ist der NVR berechtigt, von den EIU die Erstattung der Kosten für die unter Verstoß gegen
diese Vereinbarungen vergebenen Aufträge zu verlangen. Diese Kosten dürfen nicht in der
Ausgleichsberechnung im Rahmen eines Realisierungs- und Finanzierungsvertrages berück-
sichtigt werden.

Dritte sind auch mit den EIU verbundene Unternehmen im Sinne der 88 15 ff. AktG.

Die EIU verpflichten sich, bei allen Aufträgen, die Leistungen im Sinne des $ 1 HOAI zum Ge-
genstand haben, die Geltung der HOAI zu vereinbaren.

Die EIU verpflichten sich, bei der Vergabe von Aufträgen das für sie geltende Vergaberecht zu
beachten. Nr. 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
des Landes NRW (ANBest-P, Anlage 3.2) gilt für die Beauftragung konzerneigener Unterneh-
men ausdrücklich nicht. Die EIU haben den NVR bei der Durchführung der Vergaben auf des-
sen Wunsch hin laufend zu informieren,

Die EIU sind ausdrücklich berechtigt, Aufträge in Anwendung des Konzernprivilegs unter Be-
achtung der bundesgesetzlichen Vorschriften ($$ 97 ff. und $ 138 GWB) ohne Durchführung
eines Vergabeverfahrens an konzerneigene Unternehmen zu vergeben. Das Recht nach Satz

5 von 11

                      
                        
                          
                        
                        [image: 5]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      1 besteht unabhängig von den jeweils geltenden EU-weiten Schwellenwerten. Wenn Leistun-
gen nach den beiden vorgenannten Sätzen nicht zu marktüblichen Preisen erbracht worden
Sind, sind die Zuwendungsgeber insoweit zur Rückforderung berechtigt. Die EIU sind im Ge-
genzug berechtigt, den Zuwendungsgebern eine prüfbare Kalkulation konzerninterner Auftrag-
nehmer zur Abstimmung vorzulegen.

8 6 KOSTEN UND FINANZIERUNG DER PLANUNG

(1) Die Kosten für die Leistungen gem. $ 1 betragen auf Grundlage der Grobkostenschätzung
(Anlage 6.1) 66,400 Mio. EUR. Darin enthalten sind Kosten für Eigenleistungen der EIU.
Davon entfallen auf die Westspange 60,000 Mio. EUR und auf die Eifelstrecke 6,400 Mio.
EUR.

 

Das Land und der NVR finanzieren die in Abs. 1 genannten Planungskosten durch Gewährung
eines Planungskostenzuschusses in Höhe von 66,400 Mio. EUR an die ElU (Land NRW für
Planungen zur Westspange 60,000 Mio. EUR und NVR für Planungen zur Eifelstrecke 6,400
Mio. EUR). Dies erfolgt in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben als Höchstbetrag. In den Planungskostenzuschüssen sind Kosten für Be-
standsunterlagen, für die Visualisierung sowie für Kosten im Zusammenhang mit der frühen
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(3)

(4)

Öffentlichkeitsarbeit gemäß $ 2 Abs. 3 in Höhe von 1,6 Mio. EUR für DB Netz und 0,2 Mio.
EUR für DB Station&Service enthalten. Die Planungsunterlagen sowie die aktualisierten Be-
standsunterlagen werden den Zuwendungsgebern - jeweils in einer Ausfertigung - nach der
Erstellung übergeben.

Die Zuwendungsgeber sind unter den Voraussetzungen des $ 49 VwVfG NRW zum Rücktritt
von diesem Vertrag oder zu dessen Kündigung berechtigt.

Bei Kostensteigerungen der EIU ist das Land über den NVR als Bewilligungsbehörde gemäß
haushaltsrechtlichen Bestimmungen unverzüglich in schriftlicher Form zu informieren. Anträge
auf Erhöhung der bereits bewilligten Zuwendung sind dabei im Einzelfall nur aus besonderen
Gründen (insbesondere bei Abweichungen von den in Anlage 3.4 genannten Prämissen &
Voraussetzungen) bei Anlegung des strengsten Maßstabes zulässig. Über die Anerkennung
von Erhöhungen der bisher bewilligten Zuwendungen entscheiden die Zuwendungsgeber.
Stimmen die Zuwendungsgeber einer Kostensteigerung oder einer wesentlichen Planungsän-
derung nicht zu, werden sich die Vertragsparteien über die Fortführung der Planungen und
deren Finanzierung, ggf. auch abweichend von den bisherigen Finanzierungsanteilen, verstän-
digen.

Bei Eigenleistungen der EIU sind die Ausgaben für das tatsächlich eingesetzte Personal zu-
wendungsfähig. Dabei gelten die in der jeweiligen Einheit anfallenden dispositiven Kosten-
sätze der DB EIU. Die EIU erklären in anliegendem Antrag (Anlage 6.1), dass sie ihre Gesamt-
ausgaben nicht überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestreiten. Das Besser-
stellungsverbot gilt für sie daher nicht.

Bei einer auch rückwirkend anteiligen oder vollständigen Beteiligung des Bundes an den Pla-
nungskosten für die Westspange im Rahmen des Bedarfsplans, werden sich die Vertrags-
partner über eine anteilige oder vollständige Rückzahlung der von den Zuwendungsgebern
finanzierten Planungskosten vereinbaren, sofern sie den Zuwendungszweck gemäß $ 1 dieses
Vertrages betreffen,

Im Falle einer späteren Realisierung der Infrastrukturmaßnahme, wird der vom Land gewährte
Planungskostenzuschuss gemäß $ 6 Abs. 1 und 2 im vollen Umfang auf die Planungskosten-
förderung des Landes angerechnet. Die endgültige Höhe der Planungskostenförderung wird
im Realisierungs- und Finanzierungsvertrag vereinbart.

& 7 MITTELBEREITSTELLUNG UND MITTELABRUF

Die DB Netz ruft die nach Maßgabe des $ 6 Abs. 2 bereitgestellten Mittel beim NVR ab. Jedes
EIU bestätigt für sich beim Mittelabruf gemäß Anlage 7.1, dass die Mittel spätestens innerhalb
von zwei Monaten für fällige Zahlungen verwendet werden.

Der NVR überweist der DB Netz die angeforderten Mittel nach Eingang des Mittelabrufschrei-
bens. Sofern der Antrag nicht der Anlage 7.1 entspricht, teilt der Zuwendungsgeber der DB
Netz innerhalb von 20 Tagen schriftlich mit, dass er aus diesem Grund die Mittel zunächst nicht
überweisen kann.

Die EIU werden den Finanzmittelbedarf jährlich einmal fortschreiben und diese Fortschreibung
bis zum 31. Mai eines jeden Jahres für die nachfolgenden Haushaltsjahre dem Zuwendungs-
geber zur Abstimmung vorlegen, damit dieser die Mittel zeitgerecht zur Verfügung stellen kann.

Die DB Netz wird der DB Station&Service und der DB Energie die Zuwendungsbeträge wei-
terleiten. Voraussetzungen sind,
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« dassdie DB Station&Service und die DB Energie die Mittel nur zur Erfüllung des Vertrags-
zwecks verwendet und

«e dass die für die DB Netz maßgebenden Bestimmungen dieses Vertrags (einschließlich
der Nebenbestimmungen), soweit zutreffend, auch der DB Station&Service und der DB
Energie auferlegt werden.

Insbesondere hat die DB Station&Service und die DB Energie der DB Netz die zweckentspre-
chende Verwendung der Mittel in derselben Art und Weise nachzuweisen wie die DB Netz dem
NVR.

Bei der Zuwendung werden Rechnungen, bei denen ein Skonto eingeräumt wird, nur in ent-
sprechend verminderter Höhe zugrunde gelegt.

Die Zuwendungsempfänger werden auf ihre Offenbarungspflicht gemäß $ 3 des Subventions-
gesetzes vom 29.07.1976 (BGBl. | S. 2034) hingewiesen und haben Kenntnis davon genom-
men, welche im Vertrag gemachten Angaben subventionserheblich sind.

& 8 NACHWEIS DER VERWENDUNG

Die EIU haben für die nach Maßgabe des $ 6 dieses Vertrags an sie ausgezahlten Mittel die
Verwendung gemäß den nachfolgenden Regelungen dem Zuwendungsgeber nachzuweisen.
Die Verwendungsprüfung erfolgt durch den NVR. Die Verwendung der Zuwendung ist inner-
halb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks gemäß $ 1 dem NVR nach-
zuweisen. Hierzu legen die EIU

e den vollständigen zahlenmäßigen Nachweis der Verwendung der Mittel entsprechend den
Regelungen des Abs. 2 sowie

«e einen Sachbericht gemäß Abs. 2
vor (Verwendungsnachweis).

Der zahlenmäßige Nachweis ist mittels einer Tabelle gemäß Anlage 8.2a zu erbringen, die mit
dem Verwendungsnachweis eingereicht wird, und besteht aus einer übersichtlichen summari-
schen Aufstellung aller mit dem Zuwendungszweck zusammenhängender Einnahmen und
Ausgaben in zeitlicher Folge. Soweit die EIU die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach $ 15
des Umsatzsteuergesetzes haben, dürfen nur Preise ohne Umsatzsteuer eingestellt werden.

In dem Sachbericht sind die Verwendung des Zuschusses sowie das erzielte Ergebnis darzu-
stellen, d.h. die durchgeführten Maßnahmen und Leistungen sind in Kurzberichtsform zu er-
läutern.

Die EIU legen bis zum 1. März jeden Jahres einen zahlenmäßigen Nachweis der Verwendung
der Mittel für das vorangegangene Jahr gemäß Abs. 2 vor (Zwischennachweis). Die Vorlage
eines Kurzberichts gemäß Anlage 8.2a ist bei der Vorlage des Zwischennachweises nicht er-
forderlich.

Der Nachweis der Eigenleistungen der EIU erfolgt auf Grundlage dispositiver Kostensätze.
Die Vorlage von Belegen erfolgt nur auf besondere Anforderung.

Bei Leistungen der von den EIU entsprechend $ 5 Abs. 5 beauftragten konzerneigenen Unter-
nehmen sind die Ausgaben für das tatsächlich eingesetzte Personal zuwendungsfähig. Der
Nachweis der Leistungen der konzerneigenen Unternehmen erfolgt auf Grundlage der jeweils
aktuellen , vom EBA geprüften, DISPO-KOSA-Sätze ansonsten zu den aktuellen Verrech-
nungssätzen. Die von den konzerneigenen Unternehmen beauftragten Fremdleistungen (Pla-
nungsleistungen) sind zuwendungsfähig.
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Die EIU haben alle mit den Zuschüssen zusammenhängenden Unterlagen (z.B. konzernübli-
che Belege bei mit den EIU gemäß $ 15 AktG verbundenen Auftragnehmern, Rechnungen
sonstiger Auftragnehmer, Mengeneinzelnachweise für HOAI-Leistungen, Verträge, Bücher,
Vergabedokumentation) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah-
ren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewah-
rungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet wer-
den. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung ent-
sprechen.

Auf Wunsch der Zuwendungsgeber werden diesen die vorstehend genannten Unterlagen in
Kopie zur Verfügung gestellt und die erforderlichen Auskünfte erteilt.

$ 9 RÜCKFORDERUNG

Werden die Zuschüsse nach $ 6 entgegen dem Zuwendungszweck gemäß $& 1 verwendet, so
können die Zuwendungsgeber von den EIU die Erstattung der jeweils an sie geleisteten Zu-
schussbeträge verlangen. Dies gilt auch in den übrigen Fällen der Ziffer 8.1 bis 8.3.2 der AN-
Best-P.

Die Rückforderung nach den vorstehenden Absätzen lässt die vertraglichen Verpflichtungen
im Übrigen unberührt.

& 10 UMSATZSTEUER

Bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung der nach diesem Vertrag vereinbarten Zahlungen sind
sich die Vertragsparteien einig, dass diese als nicht steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatz-
steuer unterliegen. Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) in Rechnung ge-
stellt. Sind von den Zahlungsempfängern hierfür Umsatzsteuerbeträge rückwirkend zu entrich-
ten (durch Änderung der rechtlichen Beurteilung z. B. im Rahmen einer steuerlichen Betriebs-
prüfung), werden die Vertragspartner eine Verständigung über die Förderung der entsprechen-
den Umsatzsteuerbeträge und die durch die nachträgliche Zahlung entstehenden steuerlichen
Nebenleistungen im Sinne des $ 3 Abs. 4 der Abgabenordnung herbeiführen.

& 11 ZUSAMMENARBEIT

Die Vertragsparteien regeln alle sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Fra-
gen in gegenseitiger vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Ergibt sich aus wichtigen Gründen, insbesondere aus gesetzlichen Maßnahmen, dass Ände-
rungen oder Ergänzungen der in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen zur Wahrung der
darin festgelegten Interessen einer Vertragspartei erforderlich werden, so sind sie unverzüglich
in vertrauensvoller Zusammenarbeit zu vereinbaren.

Jedes EIU ist verpflichtet, den Zuwendungsgebern unverzüglich anzuzeigen, wenn

« es neben den in diesem Vertrag geregelten voraussichtlichen Finanzierungen weitere fi-
nanzielle Unterstützungen für denselben Zweck bei anderer Stelle beantragt oder von
ihnen erhält,

« der vertragliche Zweck oder sonstige für die finanzielle Unterstützung maßgeblichen Um-
stände sich ändern oder wegfallen,

« sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung
nicht zu erreichen ist,
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« ausgezahlte Beiträge nicht innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung verbraucht werden
können,

« ein Insolvenzverfahren gegen sie beantragt oder eröffnet wird.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, den jeweils anderen Vertragsparteien die Ansprech-
partner / Projektbeteiligten verbindlich und schriftlich unmittelbar nach Unterzeichnung dieses
Vertrags mitzuteilen. Gleiches gilt bei Änderungen der Ansprechpartner / Projektbeteiligten.

& 12 VORBEHALT

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Genehmigungen der zu-
ständigen Beschluss- und Aufsichtsorgane der Vertragsparteien vorliegen (Vorbehalt). Für die
Zuwendungsgeber beinhaltet dies insbesondere den Vorbehalt, dass die gesetzlichen Körper-
schaften die Haushaltsansätze feststellen bzw. beschließen. Die Vertragsparteien verpflichten
sich vorbehaltlos, die Entscheidungen dieser Organe zeitgerecht herbeizuführen und den Ent-
fall der aufschiebenden Bedingung nach vorstehenden Sätzen 1 und 2 den jeweils anderen
Vertragsparteien unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Die Vorbehalte gelten mit
der Anzeige nach vorstehendem Satz 3 als ausgeräumt.

& 13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Für die Realisierung der Infrastrukturmaßnahme wird eine Finanzierungbeteiligung des Bun-
des mit Mitteln aus dem GVFG-Bundesprogramm und einer anteiligen Finanzierung mit Mitteln
den Bedarfsplans angestrebt. Die ElU werden die Infrastrukturmaßnahme nur dann ab Leis-
tungsphase 3 nach HOAI weiterplanen und realisieren, wenn die Wirtschaftlichkeit der Infra-
strukturmaßnahme für die EIU sichergestellt ist.

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass mit dem vorliegenden Vertrag noch keine abschlie-
ßende Entscheidung über die weitergehende Planung ab Leistungsphase 3 nach HOAI und
Realisierung der in $ 1 dieses Vertrags genannten Infrastrukturmaßnahme getroffen ist.

Solite eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten
sich in einem solchen Fall, die Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestim-
mung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie
möglich entspricht. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken des Vertrags.

Die in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten begründen keinen Leistungstausch.
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass es sich vorliegend um ein Zuwendungsrechtsver-
hältnis handelt.

Die EiU sind mit Zustimmung ihrer Vertragspartner berechtigt, die Rechte und Pflichten aus
diesem Vertrag ganz oder teilweise auf verbundene Unternehmen im Sinne von $ 15 AktG zu
übertragen. Einer Zustimmung bedarf es nicht im Falle von Umstrukturierungen innerhalb des
DB-Konzerns,

Dieser Vertrag wird für jede Vertragspartei einmal ausgefertigt.

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. E-Mail und Telefax wahren das Schriftformerfordernis nicht.

& 14 ANLAGEN

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrags:

Anlage 1.1 Auflistung der Leistungsbilder
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